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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1901/J betreffend den Bau der zweiten Tunnelröhren der 

Tauernautobahn AG (A 10), welche die Abgeordneten Blau-Meissner, 

Geyer und Freunde am 22. März 1988 an mich richteten, beehre ich 

mich zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Für den beabsichtigt gewesenen Bau der zweiten Tunnelröhren des 

Tauern- und Katschbergtunnels im Zuge der,A 10 wurde eine Ver

ordnung gemäß § 4 Abs. 1 des Bundesstraßengesetzes 1971 (BStG) 

weder erlassen noch vorbereitet. Es konnte somit keine Anhörung 

der betroffenen Länder und Gemeinden erfolgen bzw. war für be

troffene Bürger keine Möglichkeit gegeben, sich zu diesem Pro

jekt zu äußern. 

Von den Fachexperten meines Ressorts wird dazu folgende Rechts

ansicht vertreten: 

Der Straßenverlauf der A 10 Tauern Autobahn - Scheitelstrecke 

einschließlich des Tauern- und Katschbergtunnels wurde seiner

zeit durch Verordnung gemäß § 4 BStG bestimmt und zwar mit den 

Verordnungen BGBl.Nr. 162/1973 und 226/1975. Gemäß § 4 Abs. 1 
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BStG 1971 hat vor dem Bau einer neuen Bundesstraße und vor Um

legung von Teilen einer bestehenden Bundesstraße der Bundesmi

nister für wirtschaftliche Angelegenheiten den Straßenverlauf 

im Rahmen der Verzeichnisse durch Verordnung zu bestimmen. Mit 

dem Bau einer zweiten Tunnelröhre neben einer bestehenden ist 

diese Voraussetzung - Bau einer neuen Bundesstraße beziehungs

weise eines neuen Abschnittes einer Bundesstraße - somit nicht 

gegeben. Es besteht hier vielmehr die gleiche Voraussetzung 

wie bei einer Verbreiterung einer bestehenden Straße. Wenn ei

ne zweite Tunnelröhre gebaut wird - was durch das Bundesgesetz 

BGBI.Nr. 339/1987 und die darauf beruhende Verordnung BGBI.Nr. 

5/1988 vom Gesetzgeber vorgesehen w~rde - dann kann sie nur 

dort errichtet werden, wo sie beim Bau der ersten Tunnelröhre 

technisch konzipiert wurde. 

Verschiedene Einrichtungen, wie z.B. die Portale und die Lüf

tungseinrichtungen sind bereits beim Bau der ersten Tunnelröh

re für den zweiten Tunnel gebaut worden, sodaß die bestehende 

Tunnelröhre bloß als erste Baustufe der Errichtung~r gesam-

ten Tunnelanlage anzusehen ist. f \ 
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